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Wien, 9. Mai 2018 

der Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger nimmt wie 
folgt Stellung: 

Zu § 148 Abs. 3a sowie §§ 153a bis 1539 BAO 

Als Alternative zur Außenprüfung nach § 147 Abs. 1 BAO wird eine sogenannte 
"begleitende Kontrolle" eingeführt. 

Ausgenommen sind laut § 153e BAO unter anderem die Bereiche der Einkom­
mensteuer, die von der Lohnsteuerprüfung gemäß § 86 EStG erfasst sind 
(Lohnsteuer, Abzugsteuer gemäß § 99 EStG, Kommunalsteuer, Dienstgeberbei­
trag gemäß § 41 FLAG sowie der Zuschlag zum Dienstgeberbeitrag gemäß 
§ 122 Abs. 7 WKG). 

Es ist daher davon auszugehen, dass die derzeitige gemeinsame Prüfung aller 
loh bhängigen Abgaben (GPLA) von der geplanten Gesetzesänderung nicht 
be r ffen sein wird und sich keine Änderung des diesbezüglichen Prüfablaufes 
e 

. 
t. Eine weitergehende Stellungnahme scheint somit nicht erforderlich. 
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